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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Post und Telekommunikation

Im Frühling 2020 hatten die beiden Kantone Genf (Kt. Iv. 20.309) und Neuenburg (Kt. Iv.
20.314) je eine Standesinitiative zum Thema Mobilfunk eingereicht; sie forderten darin
ein Moratorium für den Aufbau des 5G-Millimeterwellen-Netzes. Im Dezember 2020
folgte nun auch der Kanton Jura mit einer ähnlichen Initiative. Diese umfasste vier
Punkte. Erstens verlangte der Kanton Jura ebenfalls ein «Moratorium für den Aufbau
des 5G-Millimeterwellen-Netzes», bis eine nationale Erhebung über die
Strahlenbelastung vorliege. Zweitens solle die Gesetzgebung dahingehend angepasst
werden, dass der Bund und die Kantone ein schweizweites Funkwellenkataster
einrichten müssen. Zudem sollen bei der Planung der Netzabdeckung die Kantone und
Gemeinden stärker einbezogen werden. Und schliesslich müsse die Bevölkerung über
Massnahmen zur Prävention vor Strahlung besser informiert werden. 1

STANDESINITIATIVE
DATUM: 21.12.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

Die KVF-SR beantragte im Mai 2021 mit 11 zu 1 Stimmen, der Standesinitiative des
Kantons Jura mit dem Titel «Moratorium für den Aufbau des 5G-Millimeterwellen-
Netzes» keine Folge zu geben. Die vom Bundesrat beschlossenen Massnahmen
betreffend den Ausbau des Mobilfunknetzes (beispielsweise Einrichtung eines
nationalen Funkwellenkatasters) würden die Forderungen der Kommission grösstenteils
abdecken, argumentierte die Kommission. Mit demselben Stimmenverhältnis und
derselben Begründung lehnte die Kommission auch die Standesinitiativen Genf (Kt. Iv.
20.309) und Neuenburg (Kt. Iv. 20.314) ab. Die Kommission reichte jedoch selber ein
Postulat ein, mit welchem der Bundesrat dazu aufgefordert wird, abzuklären, wie bei
der künftigen Nutzung von Millimeterwellenfrequenzen die Bevölkerung, Behörden,
Kantone und die zuständigen Parlamentskommissionen besser informiert respektive
einbezogen werden können. Auch solle darüber informiert werden, wie die
Forschungsergebnisse über die Auswirkung dieser neuen Frequenzen bei ihrer
zukünftigen Nutzung berücksichtigt werden können. 2

STANDESINITIATIVE
DATUM: 10.05.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Ständerat behandelte in der Wintersession 2021 die Standesinitiative des Kantons
Jura zu einem Moratorium für den Aufbau des 5G-Millimeterwellen-Netzes,
gemeinsam mit zwei ähnlich gelagerten Initiativen der Kantone Genf und Neuenburg
sowie dem Postulat «Künftige Frequenznutzung für den Mobilfunk im sogenannten
Millimeterwellenbereich. Einbezug der Kantone» der KVF-SR. Der Ständerat gab den
drei Initiativen keine Folge, nahm das Postulat jedoch an. 3

STANDESINITIATIVE
DATUM: 16.12.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Nationalrat schloss sich in der Frühjahrssession 2022 seiner vorberatenden KVF-NR
sowie dem Ständerat an und gab der Standesinitiative des Kantons Jura zu einem
Moratorium für den Aufbau des 5G-Millimeterwellen-Netzes sowie zwei ähnlichen
Initiativen der Kantone Genf und Neuenburg keine Folge. Diese sind somit erledigt. 4

STANDESINITIATIVE
DATUM: 16.03.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Sozialpolitik
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Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Um zu verhindern, dass die seit dem 13. März 2020 vom Bundesrat verabschiedeten
Verordnungen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie, die sich direkt auf Artikel 185
Absatz 3 der Bundesverfassung stützen, welcher der Regierung das befristete Erlassen
von Verordnungen und Verfügungen als Reaktion auf schwere Störungen der
öffentlichen Ordnung erlaubt, nach sechs Monaten automatisch ausser Kraft treten,
unterbreitete der Bundesrat dem Parlament eine Botschaft über die Rechtsgrundlagen
dieser Verordnungen. Seit April 2020 hatten die Bundeskanzlei und das EJPD dieses
dringliche Bundesgesetz über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des
Bundesrates zur Bewältigung der Covid 19-Epidemie, kurz Covid-19-Gesetz,
erarbeitet. Dieses soll den Bundesrat dazu befähigen, auch künftig entsprechende
erforderliche Massnahmen weiterzuführen und anzupassen. 

Zwischen dem 19. Juni 2020 und dem 10. Juli 2020 wurde der Gesetzesentwurf in eine
verkürzte Vernehmlassung geschickt, in welcher über 1'000 Stellungnahmen eingingen.
Der Grossteil der Stellungnehmenden waren Privatpersonen, die der Vorlage
argwöhnisch gegenüberstanden. Bei den Kantonen stiess das Gesetz auf grössere
Zustimmung, wobei alle von ihnen Änderungsvorschläge oder Kommentare einbrachten.
14 Kantone (ZH, BE, LU, OW, NW, GL, FR, SO, SH, AI, SG, GR, TG und GE) sprachen sich
grundsätzlich für den Entwurf aus, da sie die Existenz einer rechtlichen Basis für das
Weiterverfolgen der durch den Bundesrat getroffenen Massnahmen als eine
Notwendigkeit erachteten. Weder eine ausdrückliche Zustimmung noch eine Ablehnung
erfuhr die Vorlage von Seiten weiterer elf Kantone (UR, ZG, BS, BL, AR, AG, TI, VD, VS, NE
und JU). Der Kanton Schwyz und die KdK sahen explizit von einer Stellungnahme ab.
Letztere wird ihre Meinung aller Voraussicht nach zu einem späteren Zeitpunkt
einbringen. Bei den Parteien stiess der Gesetzesentwurf auf unterschiedlich grosse
Unterstützung. Während ihm die CVP und EVP bedingungslos zustimmten, knüpften die
GLP, die Grünen und die EDU ihre Zustimmung an Vorbehalte. Gegen die Vorlage in der
vorliegenden Form sprachen sich FDP.Liberale, SP und SVP aus. Die BDP, Ensemble à
Gauche, die Lega und die PdA verzichteten trotz Einladung auf eine Stellungnahme zum
Gesetzesentwurf. Von den 60 Organisationen, die am Vernehmlassungsverfahren
teilnahmen, unterstützten 27 das Vorhaben, 33 stimmten ihm zwar nicht explizit zu,
lehnten es aber auch nicht ausdrücklich ab – keine einzige stellte sich somit
ausdrücklich dagegen. 

Am 12. August 2020 verabschiedete der Bundesrat die Botschaft zum Gesetzesentwurf,
nachdem er als Reaktion auf die Vernehmlassungsantworten einige Änderungen am
Vorentwurf vorgenommen hatte – namentlich die Aufnahme des «generellen und
verbindlichen Einbezug[s] der Kantone» und die vollständige Überarbeitung der
Bestimmungen zum Gesundheitswesen, dem Arbeitnehmerinnen- und
Arbeitnehmerschutz sowie dem Kulturbereich. Der Gesetzesentwurf besteht insgesamt
aus 14 Artikeln, welche die Befugnisse der Landesregierung im Umgang mit der Covid-
19-Epidemie insbesondere bezüglich der Eindämmung der Auswirkungen auf die
Gesellschaft, Wirtschaft und die Behörden festlegen. Er betrifft überdies auch den
Ausländerinnen-, Ausländer- und Asylbereich, die Entschädigung bei Erwerbsausfall,
die Arbeitslosenversicherung sowie «justizielle, verfahrensrechtliche,
gesellschaftsrechtliche und insolvenzrechtliche Massnahmen». Zudem wurde
vorgesehen, dass das Gesetz lediglich bis Ende 2021, anstatt wie ursprünglich geplant
bis Ende 2022, befristet werden soll. Für Bestimmungen im Bereich der
Arbeitslosenversicherung wurde jedoch eine Befristung bis Ende 2022 festgehalten. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.08.2020
JOËLLE SCHNEUWLY

1) Kt.Iv. 21.305
2) Bericht KVF-SR vom 10.05.2021; Medienmitteilung KVF-SR vom 11.5.21
3) AB SR 2021, S. 1419 ff.
4) AB NR, 2022, S. 500
5) BBl, 2020, S. 6563 ff.; Medienmitteilung Bundesrat vom 12.8.20
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